	Ab 1. April 2003: Reform der Mini-Jobs


	 
	Mit der ab dem 1. April 2003 wirksam werdenden Reform der Mini-Jobs sollen Beschäftigungspotenziale im 
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Niedriglohnbereich und
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in privaten Haushalten 


	 
	erschlossen werden, insbesondere also bei den personengebundenen Dienstleistungen, im Handel und im Handwerk.
 
Unter den Begriff einer geringfügig entlohnten Beschäftigung fallen ab 1. April 2003 alle Beschäftigungsverhältnisse, deren Arbeitsentgelt nicht mehr als 400 EUR beträgt – ohne Rücksicht auf die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit! Die bislang geforderte Voraussetzung, dass die wöchentliche Arbeitszeit unter 15 Stunden liegen muss, gilt dann nicht mehr.
 
Für die Mini-Jobs zahlen die Arbeitgeber eine pauschale Abgabe von 25 %. Hiervon entfallen auf 

	 
	[image: image3.png]



die Rentenversicherung 12 %, 
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die Krankenversicherung 11 % und 
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die Finanzverwaltung 2 %. 


	
	Als zentrale Einzugs- und Meldestelle ist die Bundesknappschaft bestimmt worden. Sie nimmt die Meldungen an und verteilt die pauschale Abgabe auf die Kranken- und Rentenversicherung sowie die Finanzverwaltung. Ein Novum: Die Bundesknappschaft wird für die Gruppe der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse auch zuständig für die Durchführung der Lohnfortzahlungsversicherung – einschließlich der Annahme der Umlagen nach dem Lohnfortzahlungsgesetz.
 
Mit der Reform der Mini-Jobs verfolgt der Gesetzgeber auch das Ziel, die Probleme der illegalen Beschäftigung in Privathaushalten zu lösen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die neuen Regelungen auch bei Beschäftigungen in Privathaushalten Anwendung finden. Mit folgender abweichenden Besonderheit:
 
Wird die Entgeltgrenze von 400 EUR nicht überschritten, wird nur eine Pauschalabgabe von 12 % fällig. Hiervon entfallen auf   
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die Rentenversicherung 5 %, 
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die Krankenversicherung 5 % und 
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die Finanzverwaltung 2 %. 


	
	Was fällt unter den Begriff der Beschäftigung in einem Privathaushalt? Nach dem Wortlaut des Gesetzes liegt eine geringfügige Beschäftigung in diesem Sinne vor, wenn diese durch einen privaten Haushalt begründet ist und die Tätigkeit sonst gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt wird. 
 
Für die im privaten Haushalt Beschäftigten mit einem Entgelt von bis zu 400 EUR ist nur ein vereinfachtes Meldeverfahren vorgesehen – ein modifiziertes Haushaltsscheckverfahren. Der Haushaltsscheck wird vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer unterschrieben und an die Bundesknappschaft geschickt. Ist vom Arbeitsamt noch keine Betriebsnummer vergeben worden, teilt die Bundesknappschaft dem privaten Haushalt diese mit. 
 
Die Aufwendungen für Beschäftigungsverhältnisse im haushaltsnahen Bereich vermindern die jährliche Steuerschuld des Arbeitgebers
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bei einem 400-EUR-Job um 10 % der Aufwendungen, höchstens um 510 EUR, 
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bei einer versicherungspflichtigen Beschäftigung mit einem Entgelt über 400 EUR um 12 %, maximal jedoch um 2 400 EUR,
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bei Inanspruchnahme einer Dienstleistungsagentur um 20 %, höchstens um 600 EUR.


	 
	

	
	Zusammenrechnung

	 
	Mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse werden zusammengerechnet. Wird dabei die Entgeltgrenze von 400 EUR im Monat überschritten, tritt Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung ein.
 
Neu: Ohne versicherungsrechtliche Folgen bleibt die Ausübung einer(!) geringfügigen Beschäftigung neben einer versicherungspflichtigen Beschäftigung. Im Gegensatz zu der bis zum 31. März 2003 geltenden Regelung bleibt die Nebenbeschäftigung versicherungsfrei. Der Arbeitgeber zahlt nur die Pauschalabgabe von 25 % (allgemeine Mini-Jobs) oder 12 % (Mini-Jobs in Privathaushalten). Werden jedoch neben einer versicherungspflichtigen Beschäftigung und einer geringfügig entlohnten Beschäftigung weitere geringfügig entlohnte Beschäftigungen ausgeübt, dann sind die weiteren mit der Hauptbeschäftigung zusammenzurechnen, mit der Folge, dass Versicherungspflicht eintritt.

	 
	Verzicht auf die RV-Freiheit

	
	Auch beim 400-EUR-Job ist der Verzicht auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung möglich. Die Mindestbeitragsbemessungsgrenze von 155 EUR gilt zwar weiterhin, allerdings werden die Aufstockungsbeträge deutlich höher als bisher ausfallen: Die vom Arbeitnehmer zu tragende Differenz beträgt wegen des angehobenen Beitragssatzes in der Rentenversicherung immerhin 
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7,5 % (19,5 % - 12 % ) bei einem allgemeinen Mini-Job
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14,5 % (19,5 % - 5 %) bei einem Mini-Job in einem Privathaushalt. 


	 
	Beitragsnachweis, Beitragszahlung und Zahltag

	 
	Für den Nachweis der Beiträge wird zum 1. April 2003 entweder der bereits bekannte Beitragsnachweis nochmals angepaßt oder ein separater Beitragsnachweis eingeführt, der dann ausschließlich gegenüber der Bundesknappschaft zu verwenden wäre.
 
Privathaushalte haben der zentralen Einzugsstelle – der Bundesknappschaft – eine Einzugsermächtigung für die Sozialversicherungsbeiträge zu erteilen. Die Höhe der zu entrichtenden Beiträge ergibt sich aus den Angaben im Haushaltsscheck. Bei Anwendung des Haushaltsscheckverfahrens sind nur noch zwei Zahltage zu beachten: 
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15.7. für die Beiträge von Januar bis Juni
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15.1. für die Beiträge von Juli bis Dezember.


	 
	Übergangsbestimmung 

	 
	Personen, die am 31. März 2003 versicherungspflichtig beschäftigt waren und nach neuem Recht eigentlich versicherungsfrei wären, unterliegen auch nach In-Kraft-Treten der Neuregelungen weiterhin der Versicherungspflicht, wobei die Versicherungspflicht in der Krankenversicherung nur fortbesteht, wenn sonst keine Familienversicherung in Betracht kommt. Allerdings haben sie die Möglichkeit, sich auf ihren Antrag hin unter bestimmten Voraussetzungen von der Versicherungspflicht befreien zu lassen. Die Befreiung wirkt rückwirkend, wenn der Antrag bis zum 30. Juni 2003 gestellt wird, im Übrigen ab Antragstellung.

	 
	Kurzfristige Beschäftigungen

	 
	Auch bei der anderen großen Gruppe der versicherungsfreien geringfügigen Beschäftigung, den kurzfristig Beschäftigten, ist eine kleine, aber in der Bedeutung nicht unerhebliche Änderung mit Wirkung ab 1. April 2003 zu beachten. Von diesem Zeitpunkt an wird bei der Frage, ob die Beschäftigung auf längstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage befristet ist, nicht mehr auf ein Zeitjahr, sondern auf das Kalenderjahr abgestellt. 

	 
	Gleitzone

	 
	Im Sozialversicherungsrecht wird mit Wirkung ab 1. April 2003 ein neuer Begriff etabliert: Die Gleitzone. Hierunter wird eine Entgeltspanne zwischen 400,01 und 800 EUR verstanden, in der der Arbeitnehmeranteil nicht vom tatsächlichen Arbeitsentgelt berechnet wird, sondern von einem linear abgesenkten Betrag. Allerdings gelten die Regelungen zur Gleitzone nicht für Personen, die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind. Die Formel, nach der die Bemessungsgrundlage berechnet wird, lautet wie folgt:
F x 400 + (2 - F) x (AE - 400)
Dabei ist AE das Arbeitsentgelt und F ein Faktor, der sich ergibt, wenn der Wert 25 vom Hundert durch den durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz des Kalenderjahres, in dem der Anspruch auf das Arbeitsentgelt entstanden ist, geteilt wird. Im Jahr 2003 beträgt der Faktor 0,5995. Dieser Faktor ergibt sich aus der Summe 
19,5 % (RV) + 6,5 % (AlV) + 1,7 % (PV) + 14 % (KV am 1.1.2002) = 41,7 %. 25 / 41,7 = 0,5995.

	 
	Beispiel

	 
	Eine Verkäuferin erzielt ein Arbeitsentgelt von 650 EUR monatlich. Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Arbeitnehmeranteils ist ein Betrag von 589,93 EUR. Rechenweg: 
0,5995 x 400 + (2 - 0,5995) x (650 - 400). Der Arbeitgeber zahlt seinen Anteil an den Gesamtsozialversicherungsbeiträgen auf der Grundlage des vereinbarten Entgelts von 650 EUR. 
 
Die Beitragsberechnung, z. B. für den Rentenversicherungsbeitrag, ist wie folgt vorzunehmen:
 
Zunächst wird auf der Basis der verminderten Bemessungsgrundlage der Gesamtbetrag ermittelt.
 
589,93 EUR x 9,75 % x 2 = 115,04 EUR.
 
Von diesem Betrag ist der Arbeitgeberanteil (650 EUR x 9,75 % = 63,38 EUR ) abzuziehen.
 
Der Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung beträgt 63,38 EUR. Der Arbeitnehmeranteil beläuft sich auf 51,66 EUR.
 
Hinweis: Die Formel der Gleitzonen-Regelung kann bei Mehrfachbeschäftigten sowie bei versicherungspflichtig Beschäftigten mit Entgelten unter 400 EUR nicht ohne Weiteres angewendet werden. Das BMGS denkt diesbezüglich über eine Nachbesserung der gesetzlichen Regelung nach.
 
Für den Bereich der Rentenversicherung kann der Arbeitnehmer im Übrigen abweichend von der Gleitzonenregelung erklären, dass nicht das abgesenkte, sondern das tatsächliche Arbeitsentgelt als Bemessungsgrundlage gilt. Die Erklärung ist schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber zu erklären. Sie kann nur mit Wirkung für die Zukunft und bei mehreren Arbeitgebern nur einheitlich abgegeben werden. Die Erklärung ist für die Dauer der Beschäftigung(en) bindend. 

	 
	Beginn der Versicherungspflicht

	 
	Um den Arbeitgeber vor möglicherweise erheblichen Beitragsnachforderungen zu schützen, wenn ein Arbeitnehmer mehrere Beschäftigungen nebeneinander ausübt, wird mit Wirkung ab 1. April 2003 bestimmt, dass die Versicherungspflicht – und damit auch die Beitragspflicht – erst eintritt, wenn die Einzugsstelle oder ein Träger der Rentenversicherung die Entscheidung über die Versicherungspflicht gegenüber dem Arbeitgeber bekannt gegeben hat.
 
In dieser Neuregelung steckt eine gewisse Brisanz: Denn im Gegensatz zu den Bestimmungen über das Hinausschieben des Beginns der Versicherungspflicht bei den Scheinselbstständigen wird nicht mehr gefordert, dass in der Zeit von der Aufnahme der Beschäftigung bis zur Entscheidung eine entsprechende alternative Absicherung vorliegen muss. Im Übrigen entstehen für die Arbeitgeber Steuerungsmöglichkeiten, um die Entscheidung der Versicherungsträger hinauszuschieben. 


